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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast
öffentlich

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr.

06.01.2023 01-BV 2023-004

Gremium Termin Beratungsergebnis

Stadtvertretung Wolgast

Abberufung 2. Stellvertretung des Bürgermeisters

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beruft Frau Ulrike Knoll zum 01.02.2023 aus ihrer Funktion als 2. Stellvertreterin des
Bürgermeisters ab.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.

Gremium

Stadtvertretung Wolgast

Gesetzliche Mitglieder Sitzungsdatum TOP

Beschluss Abstimmung

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

abgelehnt

vertagt

laut Vorlage

mit Abweichung

Ja Nein Enthaltung

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen:

Unterschrift Siegel Unterschrift
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Begründung:

Gemäß § 40 Abs. 1 KV M-V bestimmt die Gemeindevertretung die Stellvertretung des Bürgermeisters durch
Wahl zweier Personen, die den Bürgermeister im Fall seiner Verhinderung vertreten. Gemäß § 40 Abs. 3 KV
M-V erfolgt die Wahl für die Dauer ihrer Wahlperiode aus dem Kreis der dem Bürgermeister unmittelbar
nachgeordneten leitenden Bediensteten.

In der konstituierenden Sitzung der Stadtvertretung am 26.06.2019 wurde Herr Ralf Fischer zum 1.
Stellvertreter des Bürgermeisters und Frau Knoll wurde zur 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt.

Frau Knoll ist nunmehr längerfristig abwesend.

Die Abberufung einer von der Stadtvertretung gewählten Person aus ihrer Funktion ist in § 32 Abs. 3 der
Kommunalverfassung M-V geregelt. Ein Abberufungsbeschluss bedarf der Mehrheit aller Mitglieder der
Gemeindevertretung (die Mehrheit aller Stadtvertreter sind 12).

Verfasser:

Sachbearbeiter: Meng, Kerstin (Hauptamt),
Tel.: 03836/ 251-134, eMail: Kerstin.Meng@wolgast.de


